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Zweckverbandssatzung für einen interkommunalen  

Gewerbe- und Industriepark Zollernalb 

Präambel 

(1) Die militärische Nutzung der Zollernalb-Kaserne durch die Bundeswehr wurde 

aufgegeben. Zur zukünftigen gemeinsamen Nutzung der ehemaligen Kasernen-

fläche für eine gewerblich-industrielle Nutzung gründen die Städte und Gemein-

den Albstadt, Balingen, Meßstetten, Nusplingen und Obernheim einen 

Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit – 

GKZ und vereinbaren auf dieser Grundlage die nachfolgende Verbandssatzung. 

Seine Aufgabe ist die Planung, Erschließung, der Betrieb und der Unterhalt eines 

interkommunalen Industrieparks auf einer Teilfläche der ehemaligen Zollernalb-

Kaserne. 

(2) Der Gewerbe- und Industriepark Zollernalb soll sich in die bestehenden Industrie- 

und Gewerbeflächenpolitiken der Mitgliedskommunen einfügen, damit Konkur-

renzen bei zukünftigen Ansiedlungen vermieden werden. Dazu soll die Standort-

positionierung des Industrieparks in einem gemeinsam zu erarbeitenden 

wirtschaftlichen Leitbild festgelegt werden. Ein solches Leitbild ist auch für an-

siedlungsinteressierte Unternehmen wichtig, da hierdurch verlässliche Grundla-

gen für langfristige Investitionsentscheidungen geboten werden. Der 

Zweckverband orientiert sich in seiner Arbeit an diesem Leitbild. 

(3) In dem interkommunalen Gewerbe- und Industriepark sollen die Belange einer 

energie- und ressourceneffizienten Bewirtschaftung berücksichtigt werden. 

§ 1 - Mitglieder, Name, Sitz und Gebiet des Verbandes 

(1) Die Städte und Gemeinden Albstadt, Balingen, Meßstetten, Nusplingen und 

Obernheim bilden als Verbandsmitglieder den Zweckverband „Interkommunaler 

Gewerbe- und Industriepark Zollernalb“. 

(2) Der Zweckverband trägt den Namen „Interkommunaler Gewerbe- und Industrie-

park Zollernalb“, im Folgenden „Verband“ genannt, und hat seinen Sitz in Meß-

stetten. 
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(3) Der „Interkommunale Gewerbe- und Industriepark Zollernalb“ liegt auf der Ge-

markungsfläche der Stadt Meßstetten und umfasst eine Fläche von ca. 28 ha. 

Der Grenzverlauf ergibt sich aus dem beiliegenden Lageplan vom 26.01.2017, 

worin die Verbandsfläche als „Bereich III“ bezeichnet ist. Der Lageplan ist Teil 

der Satzung. 

(4) Verfassung, Verwaltung, Wirtschaftsführung sowie das Rechnungswesen richten 

sich nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit, soweit diese Sat-

zung nichts anderes bestimmt. 

§ 2 - Ziele 

Der Verband entwickelt das Verbandsgebiet zu einem attraktiven Gebiet mit gewerbli-

cher und industrieller Nutzung. Vorrangiges Ziel ist die Ansiedlung von Unternehmen 

zum Erhalt und zur Schaffung einer großen Zahl von qualifizierten Arbeitsplätzen in 

der Region des Konversionsraums Alb sowie in räumlicher Nähe zu den Verbandsge-

meinden. 

§ 3 - Aufgaben des Verbandes 

(1) Der Verband erwirbt die für die Einrichtung eines Gewerbe- und Industrieparks 

notwendigen Teilflächen der ehemaligen Zollernalb-Kaserne. Zudem führt er die 

erforderlichen Bebauungsplanaufstellungsverfahren durch, plant und führt die Er-

schließung des Verbandsgebietes durch, veräußert dort Einzel-Grundstücke und 

Gebäude, siedelt Betriebe an und errichtet und unterhält die dafür notwendigen 

öffentlichen Einrichtungen, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. 

Die Erschließung soll abschnittsweise entsprechend dem zu erwarteten Bedarf 

erfolgen. Soweit Grundstücke sich bereits im Eigentum einer Mitgliedsgemeinde 

befinden oder noch erworben werden, werden sie dem Verband zu dem jeweils 

geltenden Aufkaufpreis übergeben. 

(2) Der Verband übernimmt für das Verbandsgebiet die Aufgaben eines Planungs-

verbandes im Sinne des § 205 des Baugesetzbuches (BauGB) für die verbindli-

che Bauleitplanung einschließlich der Aufstellung örtlicher Bauvorschriften nach 

§ 74 LBO. Die Stadt Meßstetten überträgt dem Verband insoweit alle Aufgaben, 

die ihr zustehen, insbesondere die 

 Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und die An-

wendung der Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung (insbesondere 

die Wahrnehmung von Genehmigungsvorbehalten, wie die zur Grund-

stücks-teilung, zur Zurückstellung von Baugesuchen, für Veränderungs-
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sperren und Vorkaufsrechte und vertragliche Vereinbarungen zur Abwen-

dung der Ausübung derartiger Befugnisse); einschließlich des Rechts, im 

Verbandsgebiet zur Refinanzierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men (vgl. § 2 Abs. 5) eine Satzung nach § 135 c) Baugesetzbuch zu erlas-

sen; 

 Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB; 

 Anwendung der Instrumente des besonderen Städtebaurechts (insbesonde-

re städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen im 

Sinne des BauGB); 

 Inanspruchnahme und verwaltungsmäßige Abwicklung von Förderbeihilfen; 

 Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegungen, Grenzregelun-

gen, private Bodenordnungsmaßnahmen und städtebauliche Verträge) ein-

schließlich der Beantragung von Enteignungen; 

 Aufstellung von Grünordnungsplänen. 

(3) Die Stadt Meßstetten überträgt dem Verband zudem das Recht und die Pflicht, 

im Verbandsgebiet die erforderlichen Erschließungsanlagen nach §§ 123 ff. 

BauGB zu schaffen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Sie überträgt 

dem Verband ferner die mit diesen Anlagen zusammenhängenden Rechte und 

Pflichten. 

(4) Dazu zählen insbesondere die Erhebung von Erschließungsbeiträgen gem. §§ 

127 ff. BauGB, 20 ff. KAG, die Unterhaltungspflichten (Beleuchtung, Reinigung, 

Räumen, Streuen) nach § 41 Straßengesetz (StrG) sowie die Straßenbaulast 

nach §§ 44, 45 StrG und der Straßenbaubehörde nach § 50 Abs. 3 Nr. 1 b, 2 b 

und 3 StrG. Die Übertragung umfasst auch das Recht zum Erlass der dafür not-

wendigen Satzungen; entsprechende Satzungen der Verbandsmitglieder treten, 

soweit sie das Verbandsgebiet betreffen, außer Kraft, sobald der Verband ent-

sprechende eigene Satzungen erlassen hat. 

(5) Der Verband kann die Aufgaben zum Bau und Betrieb der Anlagen auf Dritte 

übertragen (Erschließungsvertrag u.a.). 
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(6) Die Stadt Meßstetten überträgt dem Verband zudem das Recht und die Pflicht 

der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung im Verbandsgebiet. Der 

Verband trägt die Kosten für die Herstellung der Wasserversorgungsanlagen im 

Verbandsgebiet, sowie die Kosten für die laufende Unterhaltung und Erneuerung 

der im Eigentum des Verbandes stehenden Wasserversorgungsanlagen. Der 

Verband trägt die Kosten für die Herstellung der Abwasseranlagen im Verbands-

gebiet, sowie die Kosten für die laufende Unterhaltung und Erneuerung der im 

Eigentum des Verbandes stehenden Abwasseranlagen. Der Verband ist berech-

tigt, auf der 
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Grundlage einer Satzung Gebühren und Beitrage zu erheben oder sonst Kosten 

bei den Nutzern geltend zu machen. Die Übergabepunkte von und in die städti-

schen Netze für die Übergabe von Trinkwasser und Abwasser sowie die Abrech-

nungsmodalitäten sind in einem gesonderten öffentlich-rechtlichen Vertrag 

zwischen dem Verband und der Stadt Meßstetten zu regeln. 

(7) Die Stadt Meßstetten überträgt dem Verband alle Rechte und Pflichten zur Er-

schließung des Verbandsgebietes mit Strom, Gas und anderen Energieträgern. 

Der Verband ist berechtigt, Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern für das 

Verbandsgebiet abzuschließen, soweit nicht bestehende Verträge dem entge-

genstehen. Eventuell entstehende Kosten der Energieversorgungsträger für die 

Durchleitung von Energie sind vom Verband zu tragen. 

(8) Der Verband kann sich bei der Erfüllung dieser Aufgaben der Verbandsmitglieder 

oder Dritter bedienen. Er kann sich auch an wirtschaftlichen Unternehmen betei-

ligen. Sind Erschließungsmaßnahmen außerhalb des Verbandsgebiets erforder-

lich, erfolgen sie in Abstimmung mit der Belegenheitsgemeinde. 

(9) Alle übrigen hoheitlichen Befugnisse verbleiben bei der Stadt Meßstetten oder 

der ansonsten gemäß Gesetz zuständigen Behörden, insbesondere die nach 

dem Polizeigesetz bestehenden Befugnisse. 

§ 4 - Organe des Verbandes 

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der 

Verbandsvorsitzende. 

§ 5 - Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den (Ober-) Bürgermeistern der Mit-

gliedsgemeinden und 

1 weiteren Vertretern der Stadt Albstadt, 

1 weiteren Vertretern der Stadt Balingen, 

2 weiteren Vertretern der Stadt Meßstetten,  
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Die weiteren Vertreter und je ein Stellvertreter für sie werden nach jeder regel-

mäßigen Wahl der Gemeinderäte von dem neu gebildeten Gemeinderat aus sei-

ner Mitte auf die Dauer der Amtszeit der Gemeinderäte gewählt; die Wahl ist 

widerruflich. Mit ihrem Ausscheiden aus dem Gemeinderat endet auch ihre Zu-

gehörigkeit zur Verbandsversammlung. Für aus der Verbandsversammlung aus-

scheidende Vertreter oder Stellvertreter wird für den Rest der Amtszeit - 

wiederum widerruflich – vom Gemeinderat ein Nachfolger gewählt. 

(2) In der Verbandsversammlung haben die Mitgliedsgemeinden folgende Stimmen: 

Stadt Albstadt  24 Stimmen 

Stadt Balingen 20 Stimmen 

Stadt Meßstetten  50 Stimmen 

Gemeinde Nusplingen 3 Stimmen 

Gemeinde Obernheim 3 Stimmen 

 100 Stimmen 

Keine Mitgliedsgemeinde darf mehr als 50 % der Stimmen haben; dies gilt auch 

bei Ausscheiden von Mitgliedern. 

Die Stimmen der Mitgliedsgemeinden können nur einheitlich abgegeben werden. 

§ 6 - Aufgaben der Verbandsversammlung und Geschäftsgang 

(1) Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Verbandes. Sie legt die 

Grundsätze für die Tätigkeit des Verbandes fest, überwacht die Ausführung ihrer 

Beschlüsse und entscheidet über alle Angelegenheiten des Verbandes, soweit 

nicht die Verbandsversammlung dem Verwaltungsrat oder dem Verbandsvorsit-

zenden bestimmte Angelegenheiten übertragen hat oder der Verbandsvorsitzen-

de kraft Gesetzes zuständig ist. 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt insbesondere über: 

1. die Änderung der Verbandssatzung; 

2. die Aufnahme weiterer Mitglieder, das Ausscheiden von Mitgliedern und die 

Auflösung des Verbandes und die Auseinandersetzungsvereinbarung; 

3. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung anderer Satzungen; 

4. die Bildung und die Ermächtigung von Ausschüssen; 



 

 

Stand: 05.03.2020 Seite 7 von 17 

5. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter; 

6. die Einstellung, Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen 

von leitenden Mitarbeitern des Verbandes sowie bei Angestellten ab der Ent-

geltgruppen 13 TVöD, im Einvernehmen mit dem Verbandsvorsitzenden; 

7. die Feststellung und Änderung der Haushaltssatzung, die Festsetzung der 

Verbandsumlagen und die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahres-

abschlüsse des Verbands; den Stellenplan; 

8. Geschäftsvorgänge mit einem Wert von mehr als 500.000 EUR (netto); 

9. die Übernahme von Bürgschaften; 

10. die Errichtung, wesentliche Erweiterung und Aufhebung von Einrichtungen 

des Verbands; die allgemeine Festsetzung von Abgaben und Tarifen für die 

Inanspruchnahme von Einrichtungen und Dienstleistungen des Verbandes; 

11. die Festlegung der Grundsätze für die Ansiedlung von Unternehmen sowie 

zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken und Grundstücksrech-

ten im Verbandsgebiet; 

12. alle sonstigen Angelegenheiten, die für den Verband von erheblicher wirt-

schaftlicher oder grundsätzlicher Bedeutung sind; 

13. Im Falle der Ziff. 1, 2, 7, 8 und 11 bedarf der Beschluss der Verbandsver-

sammlung einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Gesamtstimmen-

zahl nach § 5 Abs. (2); 

14. die verbindliche Bauleitplanung zur Aufstellung, wesentlichen Änderung und 

Aufhebung von Bebauungsplänen einschließlich der Aufstellung örtlicher 

Bauvorschriften nach § 74 LBO und sonstiger Beschlüsse in Vorbereitungen 

von Satzungen nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Die Verbandsversammlung ist einzuberufen, so oft es die Verbandsgeschäfte 

erfordern, mindestens aber einmal im Jahr. Die Verbandsversammlung muss 

einberufen werden, wenn eine Mitgliedsgemeinde dies unter Angabe des Ver-

handlungsgegenstandes, der zum Aufgabenbereich des Verbandes gehören 

muss, beim Verbandsvorsitzenden beantragt. 

(4) Die Geschäftsführung des Verbandes sowie der Konversionsbeauftragte der 

Stadt Meßstetten sind berechtigt, an den Sitzungen der Verbandsversammlung 

beratend teilzunehmen. 

(5) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn die anwesenden Vertreter 

mehr als die Hälfte der Mitgliedsgemeinden und mehr als die Hälfte der sat-

zungsgemäßen Gesamtstimmenzahl vertreten. 
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(6) Beschlüsse werden, sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit 

Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist 

der Antrag abgelehnt. Die den einzelnen Mitgliedsgemeinden zustehenden 

Stimmen werden durch den (Ober-) Bürgermeister oder – bei dessen Abwesen-

heit – durch seinen gesetzlichen Vertreter oder Beauftragten abgegeben. Hierbei 

sind sie an die Beschlusslage der jeweiligen Gemeinderatsgremien gebunden. 

Stimmführer ist jeweils der (Ober-) Bürgermeistern bzw. bei Abwesenheit sein 

Vertreter oder Beauftragter; seine Stimmabgabe entscheidet über alle Stimmen 

der jeweiligen Gemeinde. 

(7) Im Übrigen finden auf den Geschäftsgang und die Verhandlungsleitung die Be-

stimmungen der Gemeindeordnung entsprechende Anwendung, sofern sich aus 

dem GKZ oder aus dieser Satzung nichts anderes ergibt. 

§ 7- Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus den (Ober-) Bürgermeistern der Mitgliedskom-

munen bzw. deren gesetzlichen Vertretern oder Beauftragten. Die Geschäftsfüh-

rung des Verbandes sowie der Konversionsbeauftragte der Stadt Meßstetten 

sind berechtigt, mit beratender Stimme an den Sitzungen des Verwaltungsrates 

teilzunehmen. 

(2) Für die Stimmenverteilung gilt § 5 Abs. 2 entsprechend. 

(3) Der Verwaltungsrat berät die Sitzungen der Verbandsversammlung vor. Er ent-

scheidet an Stelle der Verbandsversammlung selbständig über 

1. den Abschluss von Vereinbarungen nach § 9 Abs. 2; 

2. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan von mehr als 50.000 

EUR bis zu einem Betrag von 500.000 EUR im Einzelfall; 

3. die Zustimmung zu außer- und überplanmäßigen Ausgaben und zur Verwen-

dung von Deckungsreserven von mehr als 5.000 EUR im Einzelfall sowie zur 

Erhöhung bereits getroffener Vergaben (Nachträge) von mehr als 15.000 

EUR im Einzelfall; 

4. die Einstellung, Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen 

von leitenden Mitarbeitern des Verbandes sowie bei Angestellten der Entgelt-

gruppen 9a bis 12 TVöD, im Einvernehmen mit dem Verbandsvorsitzenden; 

5. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Freige-

bigkeitsleistungen von mehr als 500 EUR im Einzelfall; 

6. die Stundung von Forderungen im Einzelfall, soweit sie nicht dem Ver-

bandsvorsitzenden übertragen sind; 
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7. den Verzicht auf Ansprüche des Verbandes sowie den Erlass und die Nie-

derschlagung von Forderungen von mehr als 2.500 EUR im Einzelfall; 

8. alle Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit Erschließungsmaßnahmen 

und Bauvorhaben im Gewerbe- und Industriepark Zollernalb stehen. Hierzu 

gehören u.a. die Beratung und Abstimmung von Lageplänen bzw. Bauvor-

anfragen, von Bauträgern, von Aufgaben der Bauverwaltung und Technik, 

von Maßnahmen zur Umsetzung eines städtebaulichen Konzeptes, von 

Verkehrsangelegenheiten und von allen planungs- und nutzungsrechtlichen 

Angelegenheiten, die in Verbindung mit der Ansiedlung von Industrie- und 

Gewerbebetrieben im Gewerbe- und Industriepark Zollernalb stehen inklusi-

ve der notwendigen Entscheidungen im Rahmen der Baugenehmigungsver-

fahren; 

9. die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von 

Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten einschließlich der Aus-

übung vertraglicher und gesetzlicher Vorkaufsrechte im Rahmen der von der 

Verbandsversammlung festgelegten Grundsätze im Wert von mehr als 

50.000 EUR bis zu einem Betrag von 500.000 EUR im Einzelfall sowie für 

die Erklärung des planungsrechtlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB; 

10. den Abschluss von Verträgen über die Nutzung 

10.1. von bebauten Grundstücken des Verbandes bei einem monatlichen 

Miet- oder Pachtwert von mehr als 5.000 EUR im Einzelfall; 

10.2. von sonstigen bebauten Grundstücken bei einem monatlichen Miet- 

oder Pachtwert von mehr als 3.000 EUR im Einzelfall; 

10.3. von unbebauten Grundstücken sowie beweglichen Vermögensgegen-

ständen bei einem jährlichen Miet- oder Pachtwert von mehr als 5.000 

EUR im Einzelfall; 

11. Der Erwerb und die Veräußerung von beweglichem Vermögen von mehr als 

5.000 EUR im Einzelfall; 

12. die Führung von Rechtsstreitigkeiten beim einem Streitwert von mehr als 

20.000 EUR im Einzelfall; 

13. den Abschluss von Vergleichen, sofern der Wert des Nachgebens mehr als 

5.000 EUR im Einzelfall beträgt; 

14. die Bildung von Haushaltsausgaberesten von mehr als 50.000 EUR im Einzel-

fall. 

(4) Für den Geschäftsgang des Verwaltungsrats gelten die Bestimmungen für die 

Verbandsversammlung entsprechend. Über Gegenstände einfacher Art kann im 

Wege der Offenlegung oder im schriftlichen Verfahren beschlossen werden; ein 

hierbei gestellter Antrag ist angenommen, wenn kein Mitglied widerspricht. 
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(5) Soweit sich die Zuständigkeit aus einer Wertgrenze bestimmt, bezieht sich diese 

auf den einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Die Zerlegung eines solchen Vor-

gangs in mehrere Teile zur Begründung der Zuständigkeit eines beschließenden 

Ausschusses ist unzulässig. Als Wert wiederkehrender oder dauernder Nutzun-

gen und Leistungen gilt der dreifache Betrag des einjährigen Bezugswertes. 

§ 8 - Verbandsvorsitzender 

(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte den Verbandsvorsitzenden so-

wie zwei Stellvertreter. In der Regel soll der/die Vorsitzende der/die Bürgermeis-

ter/in der Stadt Meßstetten sein, da die gesamte Fläche des Industrieparks auf 

der Gemarkung von Meßstetten liegt und der Verband seinen Sitz in Meßstetten 

hat. Die Stellvertreter sollen die Bürgermeister/innen der Städte Albstadt und 

Balingen sein. Die Verbandsmitglieder sind sich jedoch bewusst, dass der Ver-

bandsvorsitzende und die Stellvertreter gemäß § 16 Abs. 3 des Gesetzes über 

Interkommunale Zusammenarbeit von der Verbandsversammlung gewählt wer-

den und diese Vereinbarung insofern nicht bindend ist. 

(2) Der Verbandsvorsitzende ist zugleich Vorsitzender der Verbandsversammlung 

und des Verwaltungsrates. Er vertritt den Verband, leitet die Verbandsverwaltung 

und vollzieht deren Beschlüsse. 

(3) Der Verbandsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der lau-

fenden Verwaltung und die ihm sonst durch Gesetz oder von der Verbandsver-

sammlung übertragenen Aufgaben. Soweit er nicht ohnehin nach diesen 

Bestimmungen zuständig wäre, werden ihm folgende Angelegenheiten zur dau-

ernden Erledigung übertragen: 

1. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 

50.000 EUR im Einzelfall; 

2. die Zustimmung zu außer- und überplanmäßigen Ausgaben und zur Verwen-

dung von Deckungsreserven bis zu 5.000 EUR sowie zur Erhöhung bereits 

getroffener Vergaben (Nachträge) bis zu 15.000 EUR im Einzelfall; 

3. die Einstellung, Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen 

von Angestellten und Arbeitern im Rahmen des Stellenplans, bis zu den Ent-

geltgruppen 1 bis 8 TVöD sowie von Aushilfsangestellten, Auszubildenden 

und Praktikanten. 

4. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Freigebig-

keitsleistungen bis zu 500 EUR im Einzelfall; 

5. die Stundung von Forderungen im Einzelfall 

 bis zu 2 Monaten in unbeschränkter Höhe, 
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 bis zu 12 Monaten oder bis zu einem Höchstbetrag von 25.000 EUR; 

6. der Verzicht auf Ansprüche des Verbandes und der Erlass und die Nieder-

schlagung von Forderungen bis zu einem Betrag von 2.500 EUR im Einzelfall; 

7. die Veräußerung und dingliche Belastung, der Erwerb und Tausch von 

Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten einschließlich der Aus-

übung vertraglicher und gesetzlicher Vorkaufsrechte im Rahmen der von der 

Verbandsversammlung festgelegten Grundsätze im Wert bis zu einem Betrag 

von 50.000 EUR im Einzelfall; 

8. der Abschluss von Verträgen über die Nutzung 

8.1. von bebauten Grundstücken des Verbandes bis zu einem monatlichen 

Miet- oder Pachtwert bis zu einem Betrag von 5.000 EUR im Einzelfall; 

8.2. von sonstigen bebauten Grundstücken bis zu einem monatlichen Miet- 

oder Pachtwert bis zu einem Betrag von 3.000 EUR im Einzelfall; 

8.3. von unbebauten Grundstücken sowie beweglichen Vermögensgegen-

ständen bis zu einem jährlichen Miet- oder Pachtwert bis zu einem Be-

trag von 5.000 EUR im Einzelfall. 

9. der Erwerb und die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 5.000 

EUR im Einzelfall; 

10. die Führung von Rechtsstreitigkeiten bis zu einem Streitwert von 20.000 EUR 

im Einzelfall; 

11. der Abschluss von Vergleichen, sofern der Wert des Nachgebens 5.000 EUR 

im Einzelfall nicht übersteigt; 

12. die Aufnahme von Krediten im Rahmen der im Haushaltsplan vorgesehenen 

Kreditermächtigung; 

13. die Bildung von Haushaltsausgaberesten bis zum Betrag von 50.000 EUR im 

Einzelfall. 

(4) In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigung auch nicht bis zu einer ohne 

Frist und formlos einberufenen Sitzung der Verbandsversammlung bzw. des 

Verwaltungsrats aufgeschoben werden und auch nicht im schriftlichen Verfahren 

erfolgen kann, entscheidet der Verbandsvorsitzende an Stelle der Verbandsver-

sammlung bzw. des Verwaltungsrats. Er hat der den Mitgliedern der Verbands-

versammlung bzw. des Verwaltungsrats die Gründe für die Eilentscheidung und 

die Art der Erledigung unverzüglich mitzuteilen. 

(5) Der Verbandsvorsitzende hat die Verbandsversammlung und den Verwaltungsrat 

in entsprechender Anwendung des § 43 Abs. 5 GemO über alle wichtigen Ver-

bandsangelegenheiten zu unterrichten. 
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§ 9 - Verbandsverwaltung 

(1) Am Sitz des Verbandes wird eine Geschäftsstelle zur Erledigung der Verwal-

tungsaufgaben eingerichtet. 

(2) Der Verband stellt die zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Mitarbeiter ein. 

Hierzu wird ein verbindlicher Stellenplan im Rahmen der Haushaltsplanung er-

stellt. Er kann sich auch geeigneter Mitarbeiter und sachlicher Verwaltungsmittel 

von Mitgliedsgemeinden oder Dritten bedienen; das Nähere wird in einer Verein-

barung zwischen dem Verband und der Mitgliedsgemeinde bzw. dem Dritten ge-

regelt. 

§ 10 - Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 

(1) Die Vertreter/innen der Verbandsmitglieder in der Verbandsversammlung sind 

ehrenamtlich tätig. Sie erhalten für die Teilnahme an Sitzungen und an Dienstge-

schäften eine Aufwandsentschädigung, die in einer Satzung über die Entschädi-

gung für ehrenamtliche Tätigkeit zu regeln ist. 

(2) Der/die Verbandsvorsitzende, der/die Stellvertreter/in sowie der Verbandskassier 

sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten für ihre Verbandstätigkeit eine Aufwandsent-

schädigung, die in einer Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tä-

tigkeit zu regeln ist. 

§ 11 - Wirtschaftsführung 

Für die Wirtschaftsführung sowie für das Kassen- und Rechnungswesen des Zweck-

verbands gelten die Vorschriften nach § 18 GKZ.  

§ 12 – Deckung des Finanzbedarfs 

Soweit der Finanzbedarf des Verbandes nicht durch Benutzungsentgelte oder andere 

Erträge gedeckt werden kann, wird dieser von den Verbandsmitgliedern durch Ver-

bandsumlagen nach § 13 aufgebracht. 
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§ 13 – Umlagen  

(1) Die Umlagen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wer-

den gesondert erhoben zur Abdeckung 

- der laufenden Betriebskosten nach Abzug entsprechender Erträge einschließ-

lich der Kassenkreditzinsen (Betriebskostenumlage), 

- der Abschreibungen nach Abzug von Auflösungen von Investitionszuschüs-

se/-beiträge (Abschreibungsumlage) und 

- des Zinsaufwands der aufgenommenen Kredite zur Finanzierung der Investi-

tionen des Zweckverbands (Zinsumlage). 

(2) Zur Tilgung der aufgenommenen Darlehen stehen die Abschreibungen auf das 

Anlagevermögen zur Verfügung. Sind die Tilgungen höher als die Abschreibun-

gen, kann dieser Saldo als Tilgungsumlage angefordert werden. Die Tilgungsum-

lage wächst dem Verbandsvermögen zu. 

(3) Maßstab für die Umlagen ist der Prozentsatz der Stimmenverteilung in der Ver-

bandsversammlung gemäß § 5 Abs. 2.   

(4) Die Höhe der Umlagen wird in der Haushaltssatzung für das Jahr vorläufig und 

im Jahresabschluss endgültig festgesetzt. Überzahlungen werden auf das jeweils 

folgende Rechnungsjahr angerechnet, Nachzahlungen sind innerhalb eines Mo-

nats nach Anforderung an die Verbandskasse zu entrichten. 

(5) Der Verband kann jeweils zum Quartalsbeginn eine Vorauszahlung in Höhe ei-

nes Viertels der Umlagen nach Abs. 1 erheben. Die Vorauszahlungen sind inner-

halb eines Monats nach Anforderung an die Verbandskasse zu bezahlen.  

(6) Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen von 2 % über dem Basiszinssatz der 

EZB (mindestens jedoch 2 %) zu leisten. 
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§ 14 - Verteilung des Steueraufkommens und anderer Erträge 

(1) Die Stadt Meßstetten teilt 90 % der bei ihr anfallenden Gewerbesteuer von Be-

trieben im Verbandsgebiet auf alle Mitgliedsgemeinden im selben Verhältnis auf, 

nach welchen sie die Umlagen leisten. Die Anteile sind entsprechend den tat-

sächlichen Steuereingängen (Ist-Aufkommen abzüglich Gewerbesteuerumlage) 

jeweils auf Vierteljahresende unmittelbar an den Verband abzuführen. 

(2) Die Aufteilung des Realsteueraufkommens nach Abs. 1 soll bei der Ermittlung 

der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden gemäß § 6 Abs. 5 des Ge-

setzes über den kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt werden. Sie gilt 

daher auf die Dauer des Bestehens des Verbandes, mindestens aber fünf Jahre 

von der Verbandsgründung an. 

(3) Die Mitgliedsgemeinden verpflichten sich, bei wesentlichen Änderungen der Fi-

nanzverfassung der Gemeinden, insbesondere des Gewerbesteuergesetzes o-

der des Finanzausgleichsgesetzes, die Abs. 1 und 2 in einer dem Gesetz und 

dem wirtschaftlichen Zweck dieser Satzung entsprechenden Weise neu zu fas-

sen. 

(4) Die Einnahmen des Verbandes werden, soweit sie nicht zur Erfüllung von Ver-

bandsaufgaben benötigt werden, an die Mitgliedsgemeinden abgeführt; die Ver-

teilung erfolgt in entsprechender Anwendung des § 12 Abs. 2. 

§ 15 - Ausscheiden von Mitgliedern 

(1) Eine Mitgliedsgemeinde kann unter Einhaltung einer sechsmonatigen Frist zum 

Ende des Kalenderjahres schriftlich ihr Ausscheiden aus dem Verband aus wich-

tigem Grund beantragen, wenn die Verbandsversammlung mit einer Mehrheit 

von drei Vierteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl zustimmt und ein wichtiger 

Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn das Einzelinte-

resse der ausscheidungswilligen Mitgliedsgemeinde das Gesamtinteresse der 

übrigen Mitgliedsgemeinden an einer dauerhaften Erfüllung der Verbandsaufga-

ben in erheblichem Maß übersteigt und ein Verbleiben im Verband unzumutbar 

werden lässt. Die Zustimmung der Verbandsversammlung ist beim Vorliegen ei-

nes wichtigen Grundes zu erteilen. 

(2) Der Verband kann eine Mitgliedsgemeinde mit einer Mehrheit von drei Vierteln 

der satzungsmäßigen Stimmenzahl aus wichtigem Grund ausschließen; Abs. 1 

Satz 2 gilt entsprechend. 
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(3) Die ausscheidende bzw. ausgeschlossene Mitgliedsgemeinde haftet dem Ver-

band für die bis zu ihrem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten des Ver-

bandes weiter. Sie hat keinen Anspruch auf eine 

Vermögensauseinandersetzung. Die Verbandsversammlung setzt die näheren 

Regelungen (insbesondere finan- 

zielle Abwicklung, Übergangsregelungen) für das Ausscheiden fest. Die Sätze 1 

bis 3 gelten entsprechend beim Ausscheiden bzw. Ausschluss einer Mitglieds-

gemeinde nach § 23 Abs. GKZ. 

(4) Der Anteil der ausscheidenden bzw. ausgeschlossenen Mitgliedsgemeinde an 

den Umlagen wird unter den verbleibenden Verbandsmitgliedern entsprechend 

dem Verhältnis ihrer bisherigen Anteile an den Umlagen aufgeteilt. Die Stimmen 

der ausscheidenden Mitgliedsgemeinde in der Verbandsversammlung (§ 6 Abs. 

3) entfallen. 

(5) Die Mitgliedsgemeinde, die ihr Ausscheiden aus dem Verband beantragt hat oder 

die ausgeschlossen werden soll, ist von der Beschlussfassung über das Aus-

scheiden oder den Ausschluss ausgeschlossen. 

§ 16 - Auflösung des Verbandes 

(1) Im Falle der Auflösung des Verbandes wird das nach Bereinigung der Schulden 

verbleibende Verbandsvermögen veräußert und unter den Mitgliedsgemeinden 

nach dem Verhältnis ihrer Anteile an den Umlagen aufgeteilt; verbleibende 

Schulden gehen im selben Verhältnis auf die Mitgliedsgemeinden über. Die Ab-

wicklung obliegt dem Verbandsvorsitzenden. 

(2) Die Erfüllung solcher Verpflichtungen ist, wenn der Auflösungsbeschluss nichts 

anderes bestimmt oder im Zuge der Abwicklung nichts anderes vereinbart wird, 

Aufgabe der Stadt Meßstetten. Die anderen Mitgliedsgemeinden haben sich an 

deren Aufwand im Verhältnis ihrer Anteile an den Umlagen zu beteiligen. Für 

Verpflichtungen des Verbandes, die nur einheitlich erfüllt werden können und die 

über die Abwicklung der Auflösung hinaus wirken, werden die Mitgliedsgemein-

den Gesamtschuldner. 

(3) Bei der Auflösung wird das Personal des Verbandes, dessen Beschäftigungsver-

hältnis nicht gelöst werden kann, von den Mitgliedsgemeinden übernommen. Vor 

Auflösung des Verbandes ist darüber zwischen den Mitgliedsgemeinden eine 

entsprechende Vereinbarung zu treffen. 
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(4) Der Verband gilt nach seiner Auflösung als fortbestehend, solange die Abwick-

lung einzelner Geschäfte dies erfordert. 

§ 17 - Entscheidung über Streitigkeiten 

(1) Bei Streitigkeiten zwischen dem Verband und seinen Mitgliedsgemeinden oder 

zwischen einzelnen Mitgliedsgemeinden untereinander über Rechte und Pflich-

ten aus dem Verbandsverhältnis ist das Regierungspräsidium Tübingen zur 

Schlichtung anzurufen; dies gilt entsprechend, wenn Beschlüsse der Verbands-

versammlung zum gleichen Gegenstand auch bei einer Wiederholung der Ab-

stimmung daran scheitern, dass Stimmengleichheit vorliegt (§ 7 Abs. 6 Satz 2). 

(2) Erst wenn sich die Beteiligten mit den Vorschlägen der Schlichtungsstelle zur 

gütlichen Beilegung des Streites nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang 

einverstanden erklärt haben, können sie ihre Ansprüche vor den zuständigen Ge-

richten geltend machen. 

§ 18 - Verbandsfreundliches Verhalten 

(1) Zum Erreichen der Verbandsziele sind die Mitgliedsgemeinden zu einer offenen 

Information und Abstimmung ihrer Wirtschaftsförderungspolitik bereit. 

(2) Die eigenständige Gewerbeansiedlungspolitik der Mitgliedsgemeinden bleibt un-

angetastet. Die Mitgliedsgemeinden verzichten insoweit innerhalb des Verbands-

gebiets auf eine aktive Abwerbepolitik. 

§ 19 - Übergangsbestimmung 

Bis zur ersten Wahl des Verbandsvorsitzenden nimmt dessen Aufgaben der Bürger-

meister der Stadt Meßstetten wahr. 

§ 20 - Öffentliche Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen des Verbandes werden von den Mitgliedsgemeinden entspre-

chend ihrer jeweiligen Bekanntmachungssatzung veröffentlicht. Die Kosten tragen die 

Mitgliedsgemeinden. 

§ 21 - Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung sowohl der Ver-
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bandssatzung als auch der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde in Kraft. 


